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Die 40. ordentliche Sitzung der Stadtverordnetenversamm-

lung der Stadt Drebkau findet

am 29.04.2014 

um 19.00 Uhr 

im Bürgerhaus Kausche - Saal -, 

 An den Steinen 7, 03116 Drebkau, OT Kausche 

statt.

Tagesordnung

TOP A) Öffentliche Sitzung Vorlage-Nr.

01  Eröffnung der Sitzung, Feststellung 

 der Ordnungsmäßigkeit der Ladung und 

 der Anwesenheit

02  Änderungsanträge zur Tagesordnung/

 Feststellung der Tagesordnung 

03  Einwände gegen die Niederschrift über 

 den öffentlichen Teil der Sitzung 

 vom 18.02.2014 

04  Ergebniskontrolle und Aussprache 

 zur Niederschrift über den öffentlichen Teil 

 der Sitzung vom 18.02.2014

05  Bericht des Bürgermeisters 

06  Aussprache der Stadtverordneten/

 Ortsvorsteher zum Bericht des Bürgermeisters 

07  Einwohnerfragestunde 

08  Anfragen der Stadtverordneten/Ortsvorsteher 

09  Beschaffung eines Hauptservers für die

 Verwaltung nach Ausfall/Eilentscheidung 

 gem. §58 BbgKVerf  0526/14 

10  1. Änderung des Bebauungsplanes Auras - 

 Abwägungsbeschluss  0508/14

11  1. Änderung des Bebauungsplanes Auras - 

 Satzungsbeschluss  0509/14

12  1. Änderung des vorhabenbezogenen 

 Bebauungsplanes „Ferienpark 

 am Schloss Raakow“ - Entwurfs- und 

 Offenlagebeschluss  0513/14

13  Findlingslabyrinth Steinitz - Auftragsvergabe 

 von Planungsleistungen  0523/14

14  Änderung des Gesellschaftsvertrages der 

 LWG Wasser und Abwasser GmbH & Co 

 Beteiligungs-KG  0524/14

15  Einzelvereinbarung Nr. 1 zur 

 Kooperationsvereinbarung zwischen 

 der Vattenfall Europe Mining AG und 

 der Stadt Drebkau zur Koordinierung 

 der gemeindlichen Entwicklung mit der 

 Tagebauentwicklung vom 18.12.2013  0514/14

TOP A) Öffentliche Sitzung Vorlage-Nr.

16  Verwaltungsgebührensatzung 

 der Stadt Drebkau  0520/14 

17  Satzung über den Ersatz von Auslagen 

 und Aufwendungen sowie Ehrungen aus 

 besonderem Anlass für die ehrenamtlich 

 tätigen Angehörigen der Freiwilligen 

 Feuerwehr Stadt Drebkau  0515/14

18  Benennung des Koschendorfer Dorfplatzes

 in „Alfred-Janigk-Platz“ - Antrag des 

 Ortsbeirates Siewisch vom 11.03.2014 

 an die Stadtverordnetenversammlung 

 Drebkau  0525/14

19  Öffentlich-rechtliche Vereinbarung zur 

 Wahrnehmung der Rechnungsprüfung 

 durch das örtliche Rechnungsprüfungsamt 

 des Amtes Peitz  0519/14

20  Jahresabschluss und Schlussbilanz 2009  0517/14

21  Entlastung des Bürgermeisters für das 

 Haushaltsjahr 2009  0518/14

22  Verschiedenes 

TOP B) Nichtöffentliche Sitzung Vorlage-Nr.

01  Bericht des Bürgermeisters 

02  Aussprache der Stadtverordneten/

 Ortsvorsteher zum Bericht des 

 Bürgermeisters 

03  Einwände gegen die Niederschrift 

 über den nichtöffentlichen Teil der Sitzung 

 vom 18.02.2014 

04  Ergebniskontrolle und Aussprache zur 

 Niederschrift über den nichtöffentlichen Teil 

 der Sitzung vom 18.02.2014 

05  Anfragen der Stadtverordneten 

06  Personalangelegenheiten; 

 a)  0522/14

 b)  0521/14

07  Verschiedenes 

gez. Just
Vorsitzender der Stadtverordnetenversammlung
der Stadt Drebkau

Amtliche Bekanntmachungen

Bekanntmachungen der Stadt Drebkau
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Die 15. ordentliche Sitzung des Ortsbeirates Laubst findet

am 22.04.2014

um 18.30 Uhr

im Gemeindehaus Laubst, 

 Laubster Dorfstraße 6, 03116 Drebkau - OT Laubst

statt.

Tagesordnung

TOP B) Nichtöffentliche Sitzung Vorlage-Nr.

01  Bericht der Ortsvorsteherin 

02  Aussprache der Ortsbeiratsmitglieder 

 zum Bericht der Ortsvorsteherin 

03  Einwände gegen die Niederschrift 

 über den nichtöffentlichen Teil der Sitzung 

 vom 18.02.2013 

04  Ergebniskontrolle und Aussprache zur 

 Niederschrift über den nichtöffentlichen Teil 

 der Sitzung vom 18.02.2013 

05  Anfragen der Ortsbeiratsmitglieder 

06  Verschiedenes 

TOP A) Öffentliche Sitzung Vorlage-Nr.

01  Eröffnung der Sitzung, Feststellung der 

 Ordnungsmäßigkeit der Ladung und der 

 Anwesenheit 

02  Änderungsanträge zur Tagesordnung/

 Feststellung der Tagesordnung 

03  Einwände gegen die Niederschrift über den 

 öffentlichen Teil der Sitzung vom 18.02.2013 

04  Ergebniskontrolle und Aussprache zur 

 Niederschrift über den öffentlichen Teil 

 der Sitzung vom 18.02.2013 

05  Bericht der Ortsvorsteherin 

06  Aussprache der Ortsbeiratsmitglieder zum 

 Bericht der Ortsvorsteherin 

07  Einwohnerfragestunde 

08  Anfragen der Ortsbeiratsmitglieder 

09  Mittelverwendung 2014 gemäß 

 öffentlich-rechtlichem Vertrag über den 

 Zusammenschluss der amtsangehörigen 

 Gemeinden zur amtsfreien Gemeinde 

 Stadt Drebkau vom 09.11.2001  0001/14

10  Verschiedenes 

gez. Schmidt
Ortsvorsteherin und Vorsitzende
des Ortsbeirates

An alle Hundehalter der Gemeinde „Stadt Drebkau“

Bekanntmachung der Stadt Drebkau für den Ortsteil Laubst

Amtliche Mitteilungen

Mitteilungen der Stadt Drebkau

Ende der amtlichen Bekanntmachungen

Auf Grund vermehrter Anzeigen von Bürgern zur nichtord-

nungsgemäßen Haltung und Führung von Hunden verweise ich 

nochmals auf die Hundehalterverordnung des Landes Bran-

denburg die, die

Pflichten und Verbote für a l l e Hunde

regelt.

Leinenpflicht

Hunde sind so an der Leine zu führen, dass Menschen, Tiere 

oder Sachen nicht gefährdet werden. Die Leine muss reißfest 

sein und darf ein Höchstmaß von zwei Metern nicht überschrei-

ten. Darüber hinaus ist ein Hund, der als gefährlich gilt auch au-

ßerhalb des befriedeten Besitztums ständig an einer höchstens 

zwei Meter langen und reißfesten Leine zu führen.

Maulkorbpflicht

In Verwaltungsgebäuden und öffentlichen Verkehrsmitteln hat 

jeder Hund einen das Beißen verhindernden Maulkorb zu tragen.

Darüber hinaus ist einem Hund, der als gefährlich gilt, außer-

halb des befriedeten Besitztums ein das Beißen verhindernder 

Maulkorb anzulegen.

Sonstige Gebote

Der Hundehalter hat sicherzustellen, dass sich der Hund nicht 

unbeaufsichtigt außerhalb des befriedeten Besitztums aufhält. 

Hunde dürfen nur Personen überlassen werden, welche die 

Gewähr dafür bieten, dass die Vorschriften dieser Verordnung 

eingehalten werden.

Ein befriedetes Besitztum, auf dem Hunde gehalten werden, 

muss gegen ein unbeabsichtigtes Entweichen des Hundes an-

gemessen gesichert sein.

Führen von Hunden

Wer Hunde außerhalb des befriedeten Besitztums führt, muss 

körperlich und geistig die Gewähr dafür bieten, jederzeit den 

Hund so beaufsichtigen zu können, dass Menschen, Tiere oder 

Sachen nicht gefährdet werden. Der Hundeführer hat den Hund 

ständig zu beaufsichtigen und sicher zu führen.

Ordnungswidrigkeiten

Verstöße gegen die Hundehalterverordnung sind regelmäßig 

bußgeldbewehrt. Die Höchstsätze sind § 14 Abs. 2 HundehV 

zu entnehmen (50.000 bzw. 10.000 Euro). Außerdem kann die 

Einziehung des Hundes angeordnet werden.

Menzel-Neumann
Leiterin des Bau-, Haupt- und Ordnungsamtes
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Erreichbarkeit der Ortsvorsteher/-innen

Ortsteil Casel Telefonisch erreichbar unter 

 0175 2935931 oder 035602 22024

 Ortsvorsteherin Frau Rescher

Ortsteil Domsdorf Telefonisch erreichbar unter 

 0175 2939889

 Ortsvorsteher Herr Klauß

Ortsteil Drebkau Telefonisch erreichbar unter 

 0175 2935929

 Ortsvorsteher Herr Wilk

Ortsteil Greifenhain Telefonisch erreichbar unter 

 0175 2940522

 Ortsvorsteher Herr Schötz

Ortsteil Jehserig Telefonisch erreichbar unter 

 0175 2941904 oder 035602 21662

 Ortsvorsteherin Frau Nowka

Ortsteil Kausche  Sprechstunde jeden 1. Dienstag im 

Monat in der Zeit von 15.30 - 17.30 

Uhr im Büro des Ortsvorstehers im 

Bürgerhaus Kausche

 Telefonisch erreichbar unter

 035602 22011

 Ortsvorsteher Herr Engelmann

Ortsteil Laubst Telefonisch erreichbar unter 

 0175 2942012

 Ortsvorsteherin Frau Schmidt

Ortsteil Leuthen Telefonisch erreichbar unter

 035602 23536

 Ortsvorsteher Herr Heßmer

Ortsteil Schorbus  Sprechstunde jeden 2. und 4. Don-

nerstag im Monat in der Zeit von 

18.00 - 19.00 Uhr im Vereinshaus 

Schorbus

 Telefonisch erreichbar unter 

 0151 15058475

 Ortsvorsteher Herr Schätz

Ortsteil Siewisch  Sprechstunde dienstags in der Zeit 

von 16.30 - 18.00 Uhr im 

 Gemeindehaus Siewisch

 Telefonisch erreichbar unter 

 0175 2943092

 Ortsvorsteher Herr Just

Mitteilungen der Stadt Drebkau für den Ortsteil Domsdorf

Bekanntmachung

Beschluss der Genossenschaftsversammlung der Jagdgenossenschaft Domsdorf/Steinitz i. L.  

am 21.03.2014 zur Verwendung finanzieller Mittel

Auf Beschluss der Genossenschaftsversammlung werden die 

finanziellen Mittel wie folgt verwendet:

1. Der Reinertrag der JG i. L. wird rückwirkend zum 31.03.2013 für 

einen Zeitraum von 3 Jahren an die Jagdgenossen ausgezahlt.

2. Die Entschädigung des Landesbetriebes Straßenwesen für die 

Inanspruchnahme von Pachtflächen wird wie folgt aufgeteilt:

 - Rückwirkend zum 31.03.2013 werden den Jagdpäch-

tern anteilige Kosten für den entstandenen Wildbretver-

lust erstattet.

 - Zur Verwendung für gemeinnützige Zwecke im Ortsteil 

erhalten die Interessengemeinschaft Domsdorf und der 

Dorfclub Steinitz “Steinitzer Alpen” e. V. je eine finanzi-

elle Zuwendung.

3. Die restlichen finanziellen Mittel der JG i. L. verbleiben im 

Kassenbestand als

 Sicherungseinlage. Nach Begleichung offener Forderungen 

gehen die verbliebenen finanziellen Mittel in den Kassenbe-

stand der Jagdgenossenschaft ein, die die Ausübung der 

Jagd in diesem Bereich regelt.

Die Auszahlung des anteiligen Reinertrages an die Jagdgenos-

sen erfolgt am 25.04. und 09.05.2014 in der Zeit von 17.00 bis 

18.00 Uhr im Rasthof Domsdorf, Neupetershainer Straße.

Der Jagdvorstand

Ende der amtlichen Mitteilungen


